Konsequenzen bei erstmaligen Ereignissen und abhängig vom Schweregrad
Wird der Täter wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung gemäß §§ 201 – 220b StGB (zu den relevantesten Delikten siehe zuvor), kann das Gericht gemäß § 220b StGB ein Tätigkeitsverbot verhängen. Sofern der betroffene Mitarbeiter nicht ohnehin entlassen wird, muss der Verein dieses Tätigkeitsverbot beachten; der betroffene Mitarbeiter darf dann nicht im vom Gericht verhängten Verbotsbereich beschäftigt werden. Generell ist von einer Weiterbeschäftigung nach einer rechtskräftigen Verurteilung abzuraten; eine Entlassung oder ein Ausschluss aus dem Verein wird empfohlen.

Führt eine Anzeige zu keiner Verurteilung oder ist das konkrete Verdachtsmoment zwar ethisch, aber rechtlich nicht verwerflich, bedarf es im ersten Fall einer vereinsinternen Aufarbeitung, im zweiten disziplinarischen Folgen. 

Balance zwischen der Anerkennung des bisherigen positiven Beitrags des/der Trainer*in und der Notwendigkeit, klare Grenzen zu setzen, ist entscheidend. Die Maßnahmen sollten darauf abzielen, den/die Trainer*in zu korrigieren und zu sensibilisieren, während gleichzeitig der Schutz der Kinder und Jugendlichen oberste Priorität hat. Der Fokus sollte auf Rehabilitation und Prävention liegen, mit der klaren Botschaft, dass Übergriffe inakzeptabel sind und Konsequenzen haben.

Disziplinarmaßnahmen mit Bedacht wählen. Es ist wichtig, das Fehlverhalten ernst zu nehmen, gleichzeitig aber auch den Kontext und die bisherige positive Leistung des/der Trainer*in zu berücksichtigen. Hier sind mögliche disziplinarische Konsequenzen und Maßnahmen, die in einem solchen Fall ergriffen werden könnten:

1. Sofortige Freistellung und Untersuchung
· Freistellung: Der/die Trainer*in sollte sofort vorübergehend von allen Unterrichts- und Trainingsverpflichtungen freigestellt werden, um eine gründliche Untersuchung des Vorfalls zu ermöglichen und die Sicherheit der Kinder/Jugendlichen zu gewährleisten.
· Untersuchung: Eine neutrale und gründliche Untersuchung des Vorfalls sollte eingeleitet werden, um die genauen Umstände und Hintergründe zu klären.
2. Disziplinarische Maßnahmen
· Verwarnung und Ermahnung:
· Schriftliche Verwarnung: Eine offizielle schriftliche Verwarnung sollte ausgestellt werden, die das Fehlverhalten dokumentiert und klarstellt, dass solche Übergriffe inakzeptabel sind und zukünftig strengere Maßnahmen ergriffen werden.
· Ermahnungsgespräch: Ein persönliches Gespräch zwischen dem/der Trainer*in und der Schul- oder Vereinsleitung, in dem das Verhalten besprochen und die Erwartungen für die Zukunft klar formuliert werden.
· Fortbildung und Sensibilisierung: Teilnahme an Schulungen: Der/die Trainer*in sollte verpflichtet werden, an Fortbildungen zur Gewaltprävention, Konfliktmanagement und zu ethischen Standards im Sport teilzunehmen.
· Supervision oder Coaching: Ein begleitendes Coaching oder eine Supervision könnten eingeführt werden, um die/den Trainer*in in ihrer/seiner persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen und ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.
3. Eingeschränkte Arbeitsbedingungen
· Begrenzter Kontakt mit Schülern
Je nach Schwere des Vorfalls könnte es sinnvoll sein, den/die Trainer*in für eine bestimmte Zeit nur in Anwesenheit eines zweiten Mitarbeiters arbeiten zu lassen, bis klar ist, dass keine weiteren Übergriffe zu erwarten sind.
· Probezeit unter verschärfter Beobachtung: Eine zeitlich begrenzte Probezeit könnte eingerichtet werden, während derer das Verhalten des Trainers/der Trainerin besonders genau überwacht wird. Bei weiteren Vorfällen würde dies zu einer strengeren Konsequenz führen.
4. Kommunikation und Transparenz
· Kommunikation mit den Betroffenen: Dem betroffenen Kind oder den betroffenen Jugendlichen und ihren Eltern sollte transparent und respektvoll mitgeteilt werden, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.
· Interne Kommunikation: Innerhalb der Organisation sollte klar kommuniziert werden, dass das Verhalten nicht toleriert wird, aber auch, welche Maßnahmen zur Unterstützung und zur Vermeidung zukünftiger Vorfälle unternommen werden.
5. Weitere Maßnahmen bei Wiederholung
· Deutliche Konsequenzen bei Wiederholung: Es sollte unmissverständlich klargestellt werden, dass bei einem weiteren Vorfall schwerwiegendere Maßnahmen, wie eine fristlose Entlassung, in Betracht gezogen werden.
